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Änderung des Unterrichtspraktikumsgesetzes; Stellungnahme 

Bzg.: Do. Zl. 12.797/11-III/2/92 

Zum obbezeichneten Gesetzentwurf gibt das Amt der Salzburger 
Landesregierung folgende Stellungnahme bekannt: 

Zu Z. 1: 

§ 3 Ahs. 4 Z. 1 verwendet den Ausdruck "In österreich absolviertes 

Erststudium". Diese Formulierung vermittelt den Eindruck, daß ein 

vorangegangenes anderes Studium in österreich den Bewerber vom 

Unterrichtspraktikum ausschließt. Eine KlarsteIlung dieser Bestim­
mung ist erforderlich. 

In den Erläuterungen wird die Befürchtung zum Ausdruck gebracht, 

daß Universitätsabsolventen von Vertrags staaten des EWR-Ahkommens 

als Überbrückung ihrer beruflichen Situation, gestützt auf den im 

EWG-Vertrag normierten Grundsatz der Gleichbehandlung, in Öster­

reich den Anspruch auf das bezahlte Unterrichtspraktikum geltend 

machen. Dieser Befürchtung kann entgegengehalten werden, daß die 

geringe finanzielle Ahgeltung keinen Anreiz dafür bietet. 

Zu Z. 3: 

Offen bleibt die Frage, ob die Zeit einer Pflegefreistellung als 
gerechtfertigtes Fernbleiben im Sinne des § 23 Ahs. 1 Z. 2 des 
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Unterrichtspraktikumsgesetzes zu werten ist. Die Pflegefreistel­

lung könnte zu einer vorzeitigen Beendigung des Unterrichtsprak­

tikums führen. Diese Folge wäre vom Praktikanten sicher nicht 

gewünscht. 

Gleichschriften dieser Stellungnahme ergehen u.e. an die Ver­

bindungsstelle der Bundesländer, an die übrigen Ämter der Landes­

regierungen und in 25 Ausfertigungen an das Präsidium des Natio­

nalrates. 

Für die Landesregierung: 

~ 
Dr. Herfrid Hueber 

Landesamtsdirektor 
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